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EINSCHLUSS DER UNFALLVERSICHERUNG 

Name Vorname 

Strasse PLZ/Ort 

Geburtsdatum Vers.-Nr. 

Beendigung Arbeitsverhältnis 

Beendigung Nichtberufsunfalldeckung 

Beendigung Arbeitslosenentschädigung 

Bisheriger Arbeitgeber 

Gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) kann die Unfallversicherung beim Krankenversicherer sis-
tiert werden, sofern der Versicherte gemäss Unfallversicherungsgesetz (UVG) bei seinem Arbeitgeber 
oder über die Arbeitslosenkasse obligatorisch für Unfall versichert ist. Scheidet der Arbeitnehmer aus 
dem Arbeitsverhältnis aus und somit auch aus der obligatorischen Unfallversicherung, so ist er 
verpflichtet, dies seinem Krankenversicherer zu melden. Die versicherte Person hat die Prämien 
für die Unfallversicherung bei der Krankenversicherung ab Beendigung der Unfallversicherung nach 
UVG zu bezahlen.  

Ort/Datum Unterschrift 
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